
Diese Veröffentlichung erfolgte nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wurde ortsüblich 
bekannt gemacht und in den Amts- und Gemeindeblättern der VGV Rhens für die 
Ortsgemeinden Brey und Spay und der Stadt Rhens, der VGV St. Goar-Oberwesel 
für die Stadt St. Goar, der VGV St. Goarshausen für die Stadt St. Goarshausen und 
die Ortsgemeinde Kestert, der VGV Braubach für die Ortsgemeinden Filsen, Kamp- 
Bornhofen und Osterspay, der Stadtverwaltung Boppard für die Stadt Boppard, der 
VGV Kobern-Gondorf für die Ortsgemeinden Brodenbach, Dieblich, Niederfell und 
Nörtershausen, sowie der VGV Emmelshausen für die Ortsgemeinden Beulich, 
Halsenbach, Karbach, Kratzenburg, Ney, Mermuth und Morshausen. 
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Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 

I. Feststellung 

Die den Teilnehmern bekannt gegebenen Ergebnisse der Wertermittlung werden 
hiermit gemäß § 32 Satz 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 
22 des Gesetzes vom 20.12.2007 (BGBl I Seite 3150) 

f e s t g e s t e l l t . 

 
II. Hinweis: 

Die Ergebnisse der Wertermittlung bilden die verbindliche Grundlage für die 
Berechnung 

• des Abfindungsanspruches, 

• der Land- und Geldabfindung, 

• der Geld- und Sachbeiträge. 

 

Begründung 

 

1. Sachverhalt: 

Die Wertermittlung der Grundstücke wurde am 26.06.2008 von amtlichen 
Sachverständigen nach §§ 27 bis 30 FlurbG durchgeführt. 

Die aufgrund dieser Wertermittlung vorgenommenen Berechnungen haben die 
Ergebnisse erbracht, die zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen haben 
und ihnen im Anhörungstermin am 20.10.2008 erläutert worden sind. 

Einwendungen gegen die Wertermittlung wurden von den Beteiligten nicht vor-
gebracht. 



 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Die Werte der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurden nach § 28 FlurbG 
am 26.06.2008 von amtlichen Sachverständigen unter Zugrundelegung der 
Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem Gesetz über die Schätzung des 
landwirtschaftlichen Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) vom 20.12.2007 (BGBl. 
I S. 3150, 3176) ermittelt. 

Für die Größe der Grundstücke sind die Eintragungen im Liegenschaftskataster 
angehalten worden (§ 30 FlurbG). 

Die Auswahl der Sachverständigen und die Durchführung der Wertermittlung sind 
sachgerecht erfolgt (§ 31 FlurbG). 

Die formellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 
FlurbG sind gegeben. 

2.2 Materielle Gründe 

Der Wert der im Zusammenlegungsgebiet gelegenen Grundstücke wurde ermittelt, 
um die Teilnehmer für ihre alten Grundstücke mit Land von gleichem Wert abfinden 
zu können. Hierbei wurde der Wert der Grundstücke eines jeden Teilnehmers im 
Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Zusammenlegungsgebietes bestimmt (§ 
27 FlurbG). 

Die materiellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 
FlurbG sind gegeben. 

 

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. 
Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen. 

 

Im Auftrag 

 

gez. Frowein 

(Abteilungsleiter) 
 


